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Bauleitplanung - Hinweise zu aktuellen Themen und Neuerungen
Änderung des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen
Angebote zur Beratung und Vorprüfung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalens hat im Zuge der Novel-
lierung des Landesplanungsgesetzes (LPlG) – veröffentlicht im Ministeri-
alblatt NRW am 11.06.2024 – unter anderem den § 34 LPlG NRW geän-
dert.

Ergebnis der neuen Regelung des § 34 LPlG NRW ist die Aufhebung
bzw. das Ersetzen des bisherigen, verpflichtenden und mehrstufigen
Anpassungsverfahrens durch eine freiwillige, einstufige Beratungsmög-
lichkeit der Gemeinde durch die Regionalplanungsbehörden.

Vor dem Hintergrund weise ich darauf hin, dass die Verpflichtung zur
Anpassung an die Ziele der Raumordnung nach § 1 Abs. 4 BauGB da-
von unberührt besteht. Ein Bauleitplan, der entgegen § 1 Abs. 4 BauGB
nicht den Zielen der Raumordnung entspricht, widerspricht dem Bauge-
setzbuch; ein entsprechender Flächennutzungsplan ist nicht genehmi-
gungsfähig.

Die frühzeitige Klärung der Fragestellung, ob die Bauleitplanung an die
Ziele der Raumordnung angepasst ist, kann wesentlich zu einem rechts-
sicheren Bauleitplan beitragen. Ich empfehle Ihnen daher von der neuen
Möglichkeit der Anfrage gem. des novellierten § 34 LPlG NRW bei den
Regionalplanungsbehörden Gebrauch zu machen.
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Seite 2 von 2Sollten Sie darüber hinaus planungsrechtliche Fragen haben bzw. eine
planungsrechtliche Vorprüfung oder Beratung – insbesondere im Hin-
blick auf die Genehmigungsfähigkeit des Flächennutzungsplans – wün-
schen, wenden Sie sich bitte – idealerweise zum Zeitpunkt der Behör-
denbeteiligung mit Planentwurf, Begründung und Umweltbericht – an die
Mitarbeitenden des Dezernats 35 – Sachgebiet Städtebau.

Die Unterlagen, die Sie im Rahmen der Vorprüfung vorlegen, sollten
möglichst digital an die Bezirksregierung übermittelt werden.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

gez. Thomas Sommer

https://www.bra.nrw.de/kommunalaufsicht-planung-verkehr/stadtentwicklung/staedtebau-und-bauleitplanung/liste-der-ansprechpersonen

